
Artikel V I I I
1. Bei der Zuteilung freien Wohnraums haben sich die deutschen Woh

nungsbehörden nach folgenden Grundsätzen zu richten:
a) In erster Linie sind in jedem Falle bevorzugt zu berücksichtigen 

solche Personen, die dem nationalsozialistischen Regime Widerstand 
geleistet haben oder durch seine Maßnahmen benachteiligt worden 
sind.

b) Unter gleichberechtigten Personen sind zu bevorzugen:
I. kinderreiche Familien;

II. bejahrte Personen;
III. Invaliden und Körperbehinderte.

Die obige Vorzugsbehandlung ist jedoch den örtlichen Verhältnis
sen und etwaigen Anweisungen der Militärregierung unterworfen.

c) Auf entsprechende Anweisung der Militärregierung ist an Orten, in 
denen Mangel an Facharbeitern besteht, derartigen Arbeitskräften 
gleichfalls Vorrang zu gewähren.

d) Niemand darf auf Grund seiner gesellschaftlichen oder finanziellen 
Stellung bevorzugt behandelt werden.

e) Ausländer, die sich freiwillig in Deutschland aufhalten, sind wie 
deutsche Staatsangehörige zu behandeln.

2. Die Zuteilung wird in folgender Weise vorgenommen:
a) Die deutschen Wohnungsbehörden haben für jeden Wohnraum, so

bald er durch Erfassung oder anderweitig frei wird, eine nach den 
obigen Grundsätzen ausgewählte Person als Mieter zu benennen 
und von dem Eigentümer zu verlangen, mit dieser ein Rechtsverhält
nis abzuschließen, das ihm die Benu^ung des betreffenden Wohn
raums sichert (Zuweisung).

b) Falls der Eigentümer nicht einwilligt oder nicht erreichbar ist, kann 
die Wohnungsbehörde eine Verfügung erlassen, welche die Wir
kung eines Mietvertrages hat.

c) Ein Mietvertrag gemäß Absatz 2 a) oder eine Verfügung mit der 
Wirkung eines solchen, gemäß Absatz 2 b), ist für die von der zu
ständigen Wohnungsbehörde festgesetzte Dauer gültig. Mietvertrag 
oder Verfügung müssen den zu zahlenden Mietzins sowie alle von 
der Wohnungsbehörde als zweckmäßig erkannten Bedingungen und 
Bestimmungen enthalten. Hierbei hat die Wohnungsbehörde Miet
verträge, wie sie für Wohnungen der betreffenden Art ortsüblich 
sind, zu berücksichtigen.

d) Innerhalb von 15 Tagen nach der Erfassung muß der Mietvertrag 
abgeschlossen und die Wohnung bezogen werden.

e) Ein vor der Erfassung begründetes Rechtsverhältnis, insbesondere 
ein Mietvertrag über die Benutzung des erfaßten Wohnraums, er
lischt spätestens mit dem Inkrafttreten eines nach den Vorschriften 
dieses Artikels abgeschlossenen neuen Rechtsverhältnisses. Ein nach 
der Erfassung vorgenommenes Rechtsgeschäft über die Überlassung 
des erfaßten Wohnraums, das den Vorschriften dieses Artikels nicht 
entspricht, ist nichtig.
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